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AG Menschenrechte und humanitäre Hilfe

Ungarn muss Urteile des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte anerkennen

Frank Schwabe, menschenrechtspolitischer Sprecher:

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Ungarn wegen der
Inhaftierung  und  Abschiebung  von  zwei  Bangladeschis  zur  Zahlung
einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt.  Ungarn weigert  sich nun
diese Strafe anzuerkennen. Die SPD-Bundestagsfraktion verurteilt  die
Reaktion Ungarns.

„Die Reaktion der ungarischen Regierung auf das Urteil des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte ist inakzeptabel. Damit stellt Ungarn nicht nur
das Gericht, sondern auch alle Grundwerte des Europarates und der
Europäischen Union in Frage. Ungarn muss das Urteil des Gerichtes
anerkennen.

Die ungarische Regierung befindet sich damit in schlechter Gesellschaft mit
Russland, Aserbaidschan und Großbritannien. Wenn Mitgliedstaaten des
Europarates und der Europäischen Union die universellen Grundwerte, wie
Wahrung der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, in Frage
stellen, käme dies einem Dammbruch gleich. Ungarn muss seine Haltung zum
Urteil schnell überdenken, um sich in Zukunft nicht ins außenpolitische Abseits
zu begeben.“

http://www.spdfraktion.de/node/1933516

